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§ 232 AktG Vereinfachte
Verschmelzung bei Aufnahme durch
den Alleingesellschafter oder bei

Verzicht aller Aktionare

AktG - Aktiengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Befinden sich alle Aktien einer Ubertragenden Gesellschaft direkt oder indirekt in der Hand der
Ubernehmenden Gesellschaft, so sind die Angaben Gber den Umtausch der Aktien (§ 220 Abs. 2 Z 3und 4), die
Verschmelzungsberichte der Vorstande (88 220a und 221a Abs. 2 Z 4), die Prufung der Verschmelzung durch die
Verschmelzungsprtifer (88 220b und 221a Abs. 2 Z 5) und die Prifung sowie Berichterstattung durch die
Aufsichtsrate (88 220c und 221a Abs. 2 Z 6) nicht erforderlich, soweit sie nur die Aufnahme dieser Gesellschaft
betreffen. In Bezug auf eine solche Verschmelzung besteht keine Haftung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats der Ubertragenden Gesellschaft sowie des Verschmelzungsprifers gegentber dieser Gesellschaft
und ihrem Aktionar.

2. (1a)Bei einer Verschmelzung im Sinn des Abs. 1 ist die Zustimmung der Hauptversammlung der Ubertragenden
Gesellschaft (§ 221) nicht erforderlich. Findet weder in der Ubertragenden noch in der ibernehmenden
Gesellschaft eine Hauptversammlung zur Beschlussfassung Gber den Verschmelzungsvertrag statt, so darf die
Eintragung der Verschmelzung gemaR § 225a erst erfolgen, wenn seit der Verdéffentlichung oder Bereitstellung
nach § 221a Abs. 1, 1a und 2 ein Monat vergangen ist; fir den Beginn der Frist nachs 231 Abs. 3 ist der Tag
maligebend, an dem die Unterlagen gemalR § 221a Abs. 2 bereit gestellt werden, im Fall eines Verzichts gemaf3
Abs. 2 der Tag, an dem der Verzicht wirksam wurde.

3. (2)Die §8 220a bis 220c und & 221a Abs. 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn samtliche Aktionare aller beteiligten
Gesellschaften schriftlich oder in der Niederschrift zur Hauptversammlung auf die Einhaltung dieser
Bestimmungen verzichten.

4. (3)Sofern keine Prufung durch den Aufsichtsrat @ 220c) erfolgen soll, hat der Vorstand den Aufsichtsrat
unverziglich Uber die geplante Verschmelzung zu informieren. Gehéren dem Aufsichtsrat gemaR 8 110 ArbVG
entsandte Mitglieder an, so hat der Vorstand gegebenenfalls auch dartber zu informieren, welche Auswirkungen
far die Arbeitnehmer (betreffend Arbeitsplatze, Beschaftigungsbedingungen und Standorte) die Verschmelzung
voraussichtlich haben wird.

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220b
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220c
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/221
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/225a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/221a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/231
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/221a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/221a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220c
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/110

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 232 AktG Vereinfachte Verschmelzung bei Aufnahme durch den Alleingesellschafter oder bei Verzicht aller Aktionäre
	AktG - Aktiengesetz


